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Definitive Version  

 

Synopse zur Bedeutung und den Voraussetzungen der Konfirma-
tion in den reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz 
 
Die Umfrage wurde zusammengestellt durch Patrick von Siebenthal, Präsident RPF-EKS, Co-Leiter Bereich Katechetik Refbejuso und Maja Bobst-Rohrer, Ge-

schäftsführerin RPF-EKS 

Das Fazit wurde durch Patrick von Siebenthal erstellt: 

Von den 18 Kantonalkirchen, die Rückmeldung gegeben haben, ist nur noch in 3 Kantonalkirchen (BS, FR, GR) die Taufe als Voraussetzung für die Konfirmation 
kirchenrechtlich ausdrücklich festgeschrieben (in GR nur indirekt!). In FR und GR kann bei noch ungetauften Jugendlichen die Taufe die Konfirmation ersetzen; 
in GL erhalten noch nicht getaufte Jugendliche «bei der Konfirmation die Einladung zur Taufe».  
Für 8 Kantonalkirchen wird die Taufe nur «in der Regel» (GL, LU, NW, SZ, UR), «im Normalfall» (ZG) oder «grundsätzlich» (BE-JU) vorausgesetzt (in SH kann «der 
Kirchenstand auf Antrag der Pfarrerin, des Pfarrers» Ausnahmen bewilligen).  
Bei 2 Kantonalkirchen (SO, TG) gilt die Konfirmation (auch) als Taufbestätigung, die Taufe wird aber nicht ausdrücklich als Voraussetzung genannt.  
Für 3 Kantonalkirchen (AG, AI + AR, SG; wohl bald auch BL) ist die Taufe keine Voraussetzung.  
 
In allen Kantonalkirchen ist der Konfirmationsunterricht, teilweise auch der (schulische) Religionsunterricht, Voraussetzung, teilweise nicht direkt so genannt, 

aber indirekt mitgemeint. In SH, UR und ZG können Ausnahmen gemacht werden. 
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 Reglemente aktuell Reglemente, in Überarbeitung 

AG Die Voraussetzungen zur Konfirmation sind im Reglement über das Pädagogische Handeln ge-
regelt. Dieses stützt sich auf § 35  bis § 39 der Kirchenordnung.   
Im PH-Reglement heisst es: Voraussetzung für die Konfirmation ist der Besuch des vierten ka-
techetischen Teils (PH4) gemäss dem PH-Konzept der Kirchgemeinde (§ 8 Abs. 3 Reglement 
über das Pädagogische Handeln).  
Die Taufe ist keine Voraussetzung für die Konfirmation. Wenn nicht getaufte Konfirmandinnen 
und Konfirmanden die Taufe wünschen, so kann sie im Rahmen einer Konfirmationsfreizeit, 
eines Gemeindegottesdienstes oder im Konfirmationsgottesdienst selbst vollzogen werden. 
Ebenso ist streng dem Buchstaben des Gesetzes entsprechend auch die Kirchenmitgliedschaft 
keine Voraussetzung für die Konfirmation. Die Kirchenpflege kann auch konfessionslose Ju-
gendliche oder solche von anderen Konfessionen und Religionen zum vierten katechetischen 
Teil zulassen (§ 9 Abs. 1 Reglement über das Pädagogische Handeln). Es ist aber ausdrücklich 
empfohlen, vor der Zulassung zum vierten katechetischen Teil oder spätestens vor der Konfir-
mation die Kirchenmitgliedschaft oder wenigstens einen Beitrag an die Unterrichtskosten zu 
verlangen. Sonst entsteht eine Ungleichbehandlung zwischen Mitgliedern und Nichtmitglie-
dern, die den Konfirmationsunterricht besuchen. (Auszug aus WikiRef https://www.ref-
ag.ch/wikiref/konfirmation.html ) 

 

AI + AR In Kirchenordnung (Stand 27. Juni 2016, wird aber in den nächsten Jahren komplett überarbei-
tet) steht: 
Art. 18 Konfirmation 
1 Die Konfirmation ist eine Segensfeier und findet in einem Gottesdienst statt.  
2 Die Konfirmation bildet den Abschluss des Kirchlichen Unterrichtes. 
 
Um konfirmiert zu werden müssen die Jugendlichen des gesamten RU besucht haben. Obliga-
torisch ist 3./5.Klasse & 1. OS mit 40 Jahreslektionen, Konfirmationsunterricht mit 30 Lektio-
nen. 
Die Taufe ist nicht Voraussetzung für die Konfirmation. Das ist eine logische Konsequenz, wenn 
man die Konfirmation als Abschluss des RU und als Segensfeier definiert. 

Die Landeskirche ARAI ist in einer Umbruchsituation, sie überarbei-
tet ihre Verfassung und danach auch ihre Reglemente. Der jetzige 
Artikel in der KO betreffend Konfirmation ist schon sehr offen for-
muliert. Es wäre aber wünschenswert, wenn noch weitere Öffnun-
gen stattfinden könnten und ein paar Bedingungen für die Konfir-
mation wegfallen würden. 

BE-JU Gemäss Kirchenordnung des Evangelisch-reformierten Synodalverbandes Bern-Jura (vom 11. 
September 1990, Stand am 1. Januar 2020) 
Art. 62 Konfirmation: Bedeutung 
1 Die Unterweisung wird mit der Konfirmation in Form eines Gemeindegottesdienstes abge-
schlossen. In ihm soll zum Ausdruck kommen, dass Gott in Jesus Christus mit allen Menschen 
einen Bund schliesst, sie zu Nachfolge und Gemeinschaft mit ihm einlädt und zur Mitarbeit in 
seiner Gemeinde ruft.  

Im neuen Religionspädagogischen Gesamtkonzept (RpH Refbejuso) 
wird vorgeschlagen, Art. 63 Abs. 2 der Kirchenordnung zu den Vo-
raussetzungen der Konfirmation zu revidieren: „Auch nicht getaufte 
Mitglieder der Kirche können konfirmiert werden. In der Vorberei-
tung auf die Konfirmation soll die Taufe als zentrale Dimension 
christlichen Glaubens thematisiert werden.“ 

https://www.ref-ag.ch/organisation-personen/recht/Dokumente/rechtssammlung/151.100_Kirchenordnung.htm#P037
https://www.ref-ag.ch/organisation-personen/recht/Dokumente/rechtssammlung/151.100_Kirchenordnung.htm#P037
https://www.ref-ag.ch/organisation-personen/recht/Dokumente/rechtssammlung/151.100_Kirchenordnung.htm#P064
https://www.ref-ag.ch/organisation-personen/recht/Dokumente/rechtssammlung/431.100_Reglement_PH.htm#P008
https://www.ref-ag.ch/organisation-personen/recht/Dokumente/rechtssammlung/431.100_Reglement_PH.htm#P009
https://www.ref-ag.ch/wikiref/konfirmation.html
https://www.ref-ag.ch/wikiref/konfirmation.html
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2 Die Gemeinde bittet für die jungen Menschen um den Segen Gottes und lädt sie zu verant-
wortlichem Christsein und zur Teilnahme am Leben der Kirche ein.  
3 Wer konfirmiert und mindestens sechzehn Jahre alt ist, ist berechtigt, Taufzeuge zu sein.  
 

Art. 63 Konfirmation: Voraussetzungen 

1 Nur wer die kirchliche Unterweisung besucht hat, kann sich konfirmieren lassen.  

2 Die Konfirmation setzt grundsätzlich die Taufe voraus. Ausnahmen kann der Pfarrer aus seel-

sorgerlichen Gründen vorsehen. 

BL Ordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel Landschaft (4.1) vom 5. März 
1956/1. Oktober 1970/26. Juni 1990/31. Oktober 2006/1. Januar 2012 /1. September 2019 
Art. 52 Konfirmation 
Die Konfirmation ist nach protestantischer Überlieferung die gottesdienstliche Feier, in der 
junge Menschen aufgrund ihrer Taufe und zum Abschluss des kirchlichen Unterrichtes ihre Zu-
gehörigkeit zur Kirche selber bestätigen. Der Konfirmationsgottesdienst enthält Fürbitte und 
Segen für junge Menschen und fragt nach der Weisung des Evangeliums im Wechsel der Gene-
rationen. Die Konfirmation wird von der Pfarrperson vorgenommen, die den Unterricht erteilt 
hat. Bei Ausnahmen ist die Zustimmung der betreffenden Kirchenpflege(n) einzuholen. 

Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
Basel Landschaft (Kirchenordnung, KiO) / ENTWURF vom 
10.02.2020 z.H. VERNEHMLASSUNG 
 
II.A.2.2.1. Konfirmation 
§ 40 Konfirmation 
(Konfirmation Die Konfirmation wird nicht wie in der geltenden Kirchenord-
nung unter „Unterricht und Bildung“, sondern im Abschnitt über die Sakra-
mente und Kasualien als eine der Kasualhandlungen behandelt. Der Konfir-
mationsunterricht wird im Abschnitt II.A.5. als Bereich der kirchlichen Bil-
dungsarbeit beschrieben.) 

1.Die Konfirmation nimmt das Ja Gottes zum einzelnen Menschen 
auf, wie es in der Taufe zum Ausdruck gelangt. 
2.Im Konfirmationsgottesdienst bestätigen die jungen Menschen als 
Abschluss des Konfirmationsunterrichts ihre Zugehörigkeit als mün-
dige Mitglieder der Kirche und werden für den weiteren Lebensweg 
gesegnet. 
3.Mit der Konfirmation gelten die Konfirmierten als erwachsen, 
werden durch die Kirchgemeinde im verantwortlichen Christsein 
bestärkt und zur weiteren Teilnahme am Gemeindeleben eingela-
den. 

BS Der Text ist von der neuen Homepage zum Thema Konfirmation. Er enthält Teile aus der Ver-
ordnung: Ordnung für den Unterricht an den Schulen und Kirchgemeinden, IV C 4. 
Was bedeutet Konfirmation? 
Mit der Konfirmation werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden an ihre Taufe erinnert. 
Sie sagen in eigener Verantwortung Ja dazu und werden damit kirchlich mündig. Die Konfirma-
tion markiert symbolisch den Übergang ins Erwachsenenleben: Dass die Jugendlichen im Got-
tesdienst Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg empfangen, ist deshalb ein zentrales 
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Element der Konfirmation. Die anwesende Gemeinde nimmt sie als erwachsene Gemeinde-
glieder auf. Mit der Gemeinde sind sie aufgefordert, als verantwortliche Christen zu leben und 
an den Aufgaben der Kirche mitzuarbeiten. Das aktive und passive kirchliche Wahlrecht erhal-
ten allerdings auch nicht konfirmierte jugendliche Kirchenmitglieder mit Vollendung ihres 16. 
Lebensjahres. 
Wer kann konfirmiert werden? 
Konfirmiert werden kann, wer getauft ist, den Religionsunterricht an der Schule und den Kon-
firmandenunterricht in der Kirchgemeinde besucht hat. Wer sich konfirmieren lassen will, aber 
noch nicht getauft ist, hat die Möglichkeit, sich vor der Konfirmation noch taufen zu lassen.  

FR Gemäss der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (vom 
12. November 2012) 
Artikel 62 Konfirmation  
1 Der Weg der Kirche mit den Jugendlichen während der obligatorischen Schulzeit wird nor-
malerweise mit einem Konfirmationsgottesdienst abgeschlossen. Im Konfirmationsgottes-
dienst kommen folgende Elemente zur Geltung: die Erinnerung an die Taufe, der Dank für den 
bisherigen Lebensweg, Segen und Fürbitte am Übergang zum Erwachsenwerden, die Berufung 
in die Bundesgemeinschaft Gottes und in die Nachfolge von Jesus Christus, die Mitwirkung als 
vollberechtigtes Mitglied der Kirche.  
2 Voraussetzung für die Konfirmation sind die Taufe, der Besuch des Unterrichts, der geäus-
serte Wille der Konfirmandin oder des Konfirmanden und die Erfüllung der in den Richtlinien 
der Synode festgehaltenen Bedingungen.  
3 Die ungetauften Jugendlichen, die die übrigen Voraussetzungen in Absatz 2 erfüllen, können 
am Tag der Konfirmation oder kurz vorher getauft werden. In einem solchen Fall kann die 
Taufe die Konfirmation ersetzen. 

 

GL Kirchenordnung vom 26.11.1988  
Art. 77 Konfirmation 
1 Die Konfirmation ist Aufruf zur verantwortlichen Mitarbeit in Gemeinde und Gesellschaft, 
Einladung in die Nachfolge Christi und zum eigenen Glauben sowie Ausdruck des Eintritts in 
die kirchliche Mündigkeit.  
2 Sie berechtigt zum Patenamt.  
Art. 80 Voraussetzungen:  
1 Voraussetzungen zur Konfirmation sind: 
a) in der Regel die Taufe 
b) Besuch des kirchlichen Unterrichts oder einer entsprechenden kirchlichen Unterweisung 
c) Besuch von Jugendgottesdiensten 
d) Besuch des Konfirmandenunterrichtes 
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e) Besuch gottesdienstlicher Feiern und anderer kirchlicher Veranstaltungen während des Kon-
firmandenjahres. 
Art. 81 Fehlende Taufe 
Jugendliche, die noch nicht getauft sind, empfangen bei der Konfirmation die Einladung zur 
Taufe. 

GR Gemäss Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Graubündens  
Art. 210,17 (Verordnung über Aufbau und Leben in der Gemeinde) vom 5. Nov. 1980 (revidiert 
11. November 2015): 
Art. 18 
(1) Im Konfirmationsgottesdienst werden die Konfirmanden in die Nachfolge Christi gerufen 
und eingeladen zur verantwortlichen Mitarbeit in Gemeinde und Gesellschaft.  
(3) Die Konfirmation kann frühestens in dem Jahr stattfinden, in dem der Jugendliche bis Ende 
Juni das 15. Altersjahr erfüllt hat. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchgemeindevorstand.  
(4) Wird der Konfirmandenunterricht auswärts besucht, so ist darüber vor der Konfirmation 
ein Ausweis beizubringen.  
(5) Konfirmanden, die nicht im Taufregister der Wohngemeinde eingetragen sind, haben dem 
Pfarrer einen amtlichen Taufschein vorzuweisen. Bei ungetauften Konfirmanden tritt die Taufe 
an die Stelle der Konfirmation. Die Taufe kann auch vor der Konfirmation nachgeholt werden. 

 

LU Gemäss Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Luzern (vom 

13. November 1996): 

Art. 59 Bedeutung 

1 Der Konfirmationsunterricht wird in einem Gemeindegottesdienst mit der Konfirmation ab-

geschlossen. In dieser Feier soll zum Ausdruck kommen, dass Gott in Jesus Christus allen Men-

schen seine Gemeinschaft anbietet und sie zur verantwortlichen Mitarbeit in Kirche und Welt 

aufruft. 2 Wer konfirmiert ist, hat das Recht, eine Taufpatenschaft zu übernehmen.  

Art. 60 Voraussetzungen 

1 Konfirmiert wird, wer Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche ist, den Konfirmationsun-

terricht regelmässig besucht und die Gottesdienstverpflichtung der Kirchgemeinde erfüllt hat.  

2 Die Konfirmation setzt in der Regel die Taufe voraus. Über Ausnahmen aus seelsorgerischen 

Gründen entscheidet die Pfarrerin. 3 Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Konfirmations-

gottesdienst ihrer Klasse teil. Wo dies nicht möglich ist, haben sich die Betreffenden dort, wo 

sie konfirmiert werden, über den anderswo besuchten Unterricht auszuweisen. 

 

 

Die Kirchenordnung wird aktuell in einem breiten Mitwirkungspro-
zess überarbeitet.  
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NW Die Kirchenordnung der Reformierten Kirche Nidwalden regelt die Konfirmation in Artikel 7: 
1 Die Konfirmation ist eine Segensfeier auf dem Weg zum Erwachsensein. Sie ist zugleich Ab-
schluss des kirchlichen Unterrichts.  
2 Wer konfirmiert wird, ist in der Regel getauft.  
3 Konfirmiert wird, wer der reformierten Kirche angehört. Nichtmitglieder erklären vor der 
Konfirmation schriftlich den Eintritt in die reformierte Kirche. 

 

SG Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen GE 11-20 (vom 30. 
Juni 1980, Neudruck Februar 2019): 
Art. 83 … Durch die Konfirmation sind die Konfirmierten in die Gemeinde der Erwachsenen 
aufgenommen. 
 
Die Kirchenordnung erwähnt einen möglichen Bezug oder Nichtbezug von Konfirmation und 
Taufe schlicht nicht. Weder im Abschnitt zur Taufe, noch in dem zur Konfirmation findet sich 
eine Bezugnahme zum jeweils anderen. 
Einzige Ausnahme ist dieser Satz: 
Art. 47: Der Taufe von Erwachsenen hat ein gründlicher Taufunterricht vorauszugehen. Konfir-
mandenunterricht gilt als Taufunterricht. 
Allerdings gibt es einen Gültigen Erlass (aus dem Jahr 1890!), der ausdrücklich festhält, dass 
eine Konfirmation Ungetaufter möglich ist und zugleich betont, dass der Bedeutung der Taufe 
trotzdem Sorge getragen werden soll.  

Der Sommersynode 2021 wird eine Neufassung des Abschnitts „IV. 
Lernende Gemeinde“ der Kirchenordnung mit einer integrierten 
Konzeption der kirchlichen Bildungsarbeit von der frühen Kindheit 
bis ins junge Erwachsenenalter (mit zugehörigen Richtlinien) vorge-
legt. Demnach soll an die Stelle eines Besuchsobligatoriums für die 
Anmeldung zum Konfirmationsunterricht ein Besuchsobligatorium 
treten, dass alle drei Oberstufenjahre umfasst und den Kirchge-
meinden mehr Gestaltungsspielraum gibt. Es würde den RU min-
destens in den Klassen 7 und 8, diakonische, gottesdienstliche und 
erlebnisorientierte Angebote umfassen. Auf ein Tauf-Obligatorium 
für die Konfirmation wird in dieser Vorlage nach wie vor verzichtet. 
Die Thematisierung der Taufe wird allerdings ausdrücklich erwähnt. 
Abgeschlossen ist der synodale Prozess frühestens im Januar 2022 
nach der zweiten Lesung. 

SH Kirchenordnung Evangelisch-reformierten Kirche Schaffhausen; in Kraft 1. Juni 2007 
Artikel 33 Konfirmation, Voraussetzung  
Konfirmiert wird, wer getauft ist und den regulären Unterricht besucht hat. Ausnahmen kann 
der Kirchenstand auf Antrag der Pfarrerin, des Pfarrers bewilligen. 

 

SO Kirchenordnung Evangelisch-reformierten Kirche im Kanton Solothurn/ Stand 2019 
§25 Durchführung 
3 Wer noch nicht getauft ist, kann im Zusammenhang mit der Konfirmation getauft werden, 
auch wenn die Eltern nicht Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirche sind. 
 
Richtlinien betreffend den kirchlichen Religionsunterricht während der Volksschulzeit und den 
kirchlichen Unterricht in den Kirchgemeinden/ Stand 2019 
Art. 22 Bedeutung der Konfirmation 
1 Die Konfirmation ist die Segensfeier im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes zum Ab-
schluss des kirchlichen Unterrichts. 
2 Sie nimmt das Ja Gottes auf, das in der Taufe zum Ausdruck kommt. In der Konfirmation wird 
die Taufe bestätigt. 
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SZ Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche Schwyz (Vom 16. Juni 2000 mit 
allen rechtsgültigen Änderungen bis 1. Januar 2012) 
Konfirmation Art. 40 Konfirmationsfeier  
Die Konfirmation ist ein Gottesdienst zum Abschluss des kirchlichen Unterrichts. Sie dient zur 
Einsetzung als mündiges Gemeindeglied.  
Art. 41 Berechtigung  
Konfirmiert wird, wer einer Kirchgemeinde angehört, am kirchlichen Unterricht und im Rah-
men der geltenden Ordnung am kirchlichen Leben teilgenommen hat und in der Regel getauft 
ist.  
Art. 42 Verweigerung  
Die Konfirmation kann nur nach Rücksprache mit den Eltern und durch Beschluss des zuständi-
gen Kirchgemeinderates verweigert werden. 

 

TG Aus der Kirchenordnung der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau vom 17. Feb-
ruar 2014; RB 187.12/KGS 5.2 
§ 113 
1 Bei der Konfirmation erhalten die Jugendlichen die Gelegenheit, zusammen mit der Ge-
meinde ihren Glauben zu bekennen und die mit der Taufe verbundene Einladung zu einem 
christlichen Leben zu bekräftigen. Ihnen wird das Ja Gottes bestätigt, das ihnen bei der Taufe 
zugesprochen worden ist. 
2 Die Konfirmation beinhaltet Segen und Fürbitte für die Jugendlichen und bestätigt den Ab-
schluss des kirchlichen Unterrichts sowie die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche. 
3 Den Konfirmanden und Konfirmandinnen wird ein Bibelwort persönlich zugesprochen. 
§ 114 
Die Konfirmation findet nach empfangenem Unterricht vor versammelter Gemeinde in einem 
Gottesdienst statt. 
§ 115 
Der regelmässige Besuch des Konfirmationsunterrichts sowie der weiteren Aktivitäten und 
Veranstaltungen und der Gottesdienste im Rahmen der gemeindeeigenen Regelung sind Vo-
raussetzung für die Konfirmation. 

 

UR Gemäss Kirchenordnung 2021 
Art. 38 Konfirmation 
1 Im Konfirmationsgottesdienst wird den Konfirmandinnen und Konfirmanden zugesichert, 
dass sie zur Gemeinde der Erwachsenen gehören und zur aktiven Mitarbeit in der Kirchge-
meinde aufgerufen sind. 
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2 Zur Konfirmation wird zugelassen, wer getauft ist, den konfessionellen Religionsunterricht 
und den Konfirmationsunterricht besucht hat sowie die geforderte Anzahl von Gottesdienstbe-
suchen erfüllt hat. 
3 Im Einverständnis mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann aus seelsorglichen Gründen von 
der Regel abgewichen werden. 

ZG Dienstordnung für Pfarrer/innen des Kantons Zug (Diese Dienstordnung wurde vom Pfarrkon-
vent am 17. November 2016 verabschiedet. Der Kirchenrat hat die Dienstordnung am 21. Feb-
ruar 2017 genehmigt und in Kraft gesetzt) 
2.9 Konfirmation  
Der Konfirmandenunterricht schliesst an den Religionsunterricht an. Die Konfirmation nimmt 
das Ja Gottes auf, wie es uns in der Taufe zugesprochen wird. Die Zustimmung der Konfirman-
den und Konfirmandinnen zu diesem Ja wird in der Konfirmation in angemessener Weise im 
Rahmen eines Gemeindegottesdienstes zum Ausdruck gebracht. Mit der Konfirmation wird die 
kirchliche Mündigkeit erlangt. Im Normalfall sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden ge-
tauft und haben den Religionsunterricht besucht. Die Konfirmationsvorbereitung wird durch 
die zuständige Pfarrperson verantwortet. 

 

ZH Gemäss Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich (vom 
17. März 2009) 
Art. 56 
1 Die Konfirmationsfeier ist ein Gemeindegottesdienst.  
2 Die Konfirmation nimmt das Ja Gottes auf, wie es in der Taufe zum Ausdruck kommt. In der 
Konfirmation bittet die Gemeinde für die Konfirmandinnen und Konfirmanden um den Segen 
Gottes. Die Konfirmation lädt zu verantwortlichem Christsein und zur Teilnahme am Leben der 
Kirche ein. 
Art. 78  
1 Voraussetzung für die Konfirmation bildet der Besuch der verbindlichen religionspädagogi-
schen Module für Kinder und Jugendliche sowie des schulischen Religionsunterrichtes.  
2 Es ist die Regel, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden getauft sind.  
3 Die Konfirmation erfolgt in der Regel am Ende der obligatorischen Schulzeit. 

 

 


